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Pos: 1 /M ITNETZ  - VS-W-V-V/Nicht mehr verwendete Modul e/Vari abl ensteuerung: Vari abl en (Nur Kurzname) (U ngültige Fassung 02) @ 18\mod_1719995604456_6.docx @ 209931 @  @ 1 
 
Pos : 2.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/A - D/Anw endungsbereich @ 18\m od_1719995579718_6.docx @ 209853 @  @ 1 
 

1. Anwendungsbereich 
Pos: 2.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Anw endungsber eich/Die TMA beschrei ben . .. und Anschlussnutzungsver hältnisses. (2024-07-05 13:03:41) @ 16\m od_1699535507721_6.docx @ 190341 @  @ 1 
 

Die TMA beschreiben die technischen Bedingungen für den 
Anschluss von elektrischen Anlagen der Anschlussnehmer an das 
Elektrizitätsverteilernetz der Verteilnetz Plauen GmbH (Netz) und 
die Nutzung des Netzanschlusses durch den Anschlussnutzer. 

Die TMA sind Bestandteil des Netzanschluss- und 
Anschlussnutzungsverhältnisses. 

Pos: 3.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/A - D/Begriffsbestimm ung en @ 18\mod_1719995583437_6.docx @ 209883 @  @ 1 
 

2. Begriffsbestimmungen 
Pos: 3.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Anschl ussnehmer  (2024-07-05 13:03:20) @ 16\m od_1699535755780_6.docx  @ 190344 @  @ 1 
 

2.1. Anschlussnehmer ist jedermann, in dessen Auftrag eine 
elektrische Anlage an das Netz angeschlossen wird oder im 
Übrigen jeder Eigentümer oder Erbbauberechtigte eines Objektes 
(Grundstück oder Gebäude), das an das Netz angeschlossen ist. 

Pos: 3.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Anschl ussnutzer Begriff @ 16\m od_1699535813393_6.docx @ 190347 @  @ 1 
 

2.2. Anschlussnutzer ist jeder, der einen Netzanschluss zur Entnahme 
oder Einspeisung elektrischer Energie nutzt (Anschlussnutzung). 
Die Anschlussnutzung umfasst nicht die Belieferung des 
Anschlussnutzers mit elektrischer Energie sowie den Zugang zum 
Netz im Sinne des § 20 EnWG 1. 

Pos: 3.4 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Einspeiser ( 2024-07-05 13:02:54)  @ 16\mod_1699535950239_6.docx @ 190350 @  @ 1 
 

2.3. Einspeiser sind Anschlussnutzer, die eine an der elektrischen 
Anlage des Anschlussnehmers angeschlossene Anlage zur 
Erzeugung oder Speicherung von elektrischer Energie 
(Erzeugungsanlage) parallel zum Netz betreiben (Betreiber) und 
elektrische Energie in das Netz einspeisen können. 

Pos: 3.5 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Strom /Anschlussstelle ( 2024-07-05 13:02:43)  @ 16\m od_1697195138366_6.docx  @ 166085 @  @ 1 
 

2.4. Die Anschlussstelle ist der Ort (Postanschrift/Flurstück), an dem 
sich die Eigentumsgrenze zwischen der elektrischen Anlage des 
Anschlussnehmers und dem Netzanschluss befindet. 

Pos: 3.6 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Strom /Netzanschluss (2024- 07- 05 13:02:21) @ 16\mod_1697195189255_6.docx @ 166087 @  @ 1 
 

2.5. Der Netzanschluss ist die Verbindung des Netzes mit der 
elektrischen Anlage des Anschlussnehmers, welche an der letzten 
Abzweigstelle vom Netz (Anschlusspunkt) beginnt und an der 
Eigentumsgrenze endet. Die Übergabe der aus dem Netz 
entnommenen bzw. in das Netz eingespeisten elektrischen 
Energie erfolgt an der Eigentumsgrenze (Übergabestelle). 

Pos: 3.7 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Strom /Zählpunkt ( 2024-07-05 13:00:17) @ 16\m od_1697195256700_6.docx  @ 166089 @  @ 1 
 

2.6. Der Zählpunkt ist der Netzpunkt, an dem der Energiefluss je 
Entnahme- und/oder Einspeisestelle messtechnisch erfasst wird 
(Messort). Der Messort befindet sich in der Regel in unmittelbarer 
Nähe zur Übergabestelle. 

Pos: 3.8 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/N etzanschl usskapazi tät (NAK) (2024- 07- 05 13:00:06) @ 16\mod_1697195324955_6.docx @ 166091 @  @ 1 
 

2.7. Die Netzanschlusskapazität (NAK) ist die mit dem 
Anschlussnehmer vereinbarte maximale Scheinleistung in kVA und 
entspricht dem bereitgestellten Anteil an der 
Übertragungsfähigkeit des Netzes, der für die Entnahme 
elektrischer Energie an der Übergabestelle zur Verfügung steht. 

Der Umrechnungsfaktor (cos )) zwischen Schein- und 
Wirkleistung beträgt 0,9. 

Pos: 3.9 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Einspeisekapazi tät (2024- 07- 05 12:59:55) @ 16\m od_1699536333151_6.docx @ 190353 @  @ 1 
 

2.8. Die Einspeisekapazität ist die an der Übergabestelle unter 

Einhaltung des vorgegebenen cos  zur Verfügung stehende, 
maximal einspeisbare Scheinleistung in kVA. 

Pos: 3.10 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbestimm ung en/Erzeug ungsanl age ( 2024-07-05 12:59:44) @ 16\m od_1699536377590_6.docx  @ 190356 @  @ 1 
 

2.9. Eine Erzeugungsanlage ist jede einzelne Anlage zur Erzeugung von 
Strom, unabhängig vom eingesetzten Energieträger oder aus 
zuvor erfolgter Zwischenspeicherung. 

Pos: 3.11 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbestimm ung en/Messkonzept (2024- 07- 05 12:59:33) @ 16\mod_1697195398989_6.docx @ 166093 @  @ 1 
 

2.10. Das Messkonzept ist die Darstellung einer Messlokation oder der 
Verknüpfung von mehreren Messlokationen (Zählpunkten) zur 
Bildung des Abrechnungskonzeptes. 

Pos: 3.12 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbestimm ung en/Ei nspeiseleis tung (2024- 07- 05 12:59:23) @ 16\m od_1699536424153_6.docx @ 190359 @  @ 1 
 

2.11. Die Einspeiseleistung ist die elektrische Wirkleistung, die eine 
Anlage bei bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche 
Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger geringfügiger 
Abweichungen technisch erbringen kann (installierte Leistung). 

Pos: 3.13 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbestimm ung en/Redispatch (2024-07-05 12:59:11) @ 16\m od_1699536468788_6.docx @ 190362 @  @ 1 
 

 
1 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) vom 
07.07.2005 

2.12. Redispatch ist die Anpassung oder Aufforderung zur Anpassung 
der Wirkleistungserzeugung oder des Wirkleistungsbezuges einer 
Anlage zur Erzeugung oder Speicherung von elektrischer Energie 
durch den Netzbetreiber nach § 13a Abs. 1 (i. V. m. § 14 Abs.1) 
EnWG. 

Pos: 3.14 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbestimm ung en/Dul dungsfall (2024- 07- 05 12:59:01) @ 16\m od_1699536510881_6.docx @ 190365 @  @ 1 
 

2.13. Im Duldungsfall führt der Netzbetreiber die Steuerung der Anlage 
durch, um die Redispatch-Maßnahme umzusetzen. 

Pos: 3.15 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbestimm ung en/Auffor der ungsfall (2024- 07- 05 12:58:49) @ 16\mod_1699536546799_6.docx @ 190368 @  @ 1 
 

2.14. Im Aufforderungsfall wird der Anlagenbetreiber vom 
Netzbetreiber auffordert, die Wirkleistungserzeugung oder den 
Wirkleistungsbezug seiner Anlage zu verändern und die Steuerung 
seiner Anlage durchzuführen, um die Redispatch-Maßnahme 
umzusetzen. 

Pos: 3.16 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbestimm ung en/Data Pr ovider (2024- 07- 05 12:58:37) @ 16\mod_1699536580938_6.docx @ 190371 @  @ 1 
 

2.15. Der Data Provider empfängt und übermittelt Informationen. Für 
Plauen NETZ übernimmt RAIDA (RAIDA.de) die Funktionalitäten 
des Data Providers. 

Pos: 4 /M ITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/Teil x  ... /Teil 1 Netzanschluss @ 18\m od_1719995606079_6.docx @ 209940 @  @ 1 
 

Teil 1 Netzanschluss 
Pos: 5.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/E - H/H erstellung und Änder ung des N etzanschlusses @ 18\mod_1719995644516_6.docx @ 209997 @  @ 1 
 

3. Herstellung und Änderung des Netzanschlusses 
Pos: 5.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Hers tell ung und Änderung des  Netzanschl usses/D er Anschlussnehmer beantr agt . .. R egel n der Technik . (2024- 07- 05 12:57:38) @ 16\mod_1699536677481_6.docx @ 190374 @  @ 1 
 

3.1. Der Anschlussnehmer beantragt die Herstellung, Änderung, 
Trennung oder Demontage des Netzanschlusses mit den im 
Internet bereitgestellten Vordrucken der Plauen NETZ. Die 
Festlegung (Art, Zahl und Lage) des Netzanschlusses erfolgt durch 
Plauen NETZ nach den anerkannten Regeln der Technik. 

Pos: 5.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Hers tell ung und Änderung des  Netzanschl usses/N ach Beauftrag ung durch ...  Betrieb des N etzanschl usses. (2024-07-05 12:57:27) @ 16\m od_1699536752722_6.docx @ 190377 @  @ 1 
 

3.2. Nach Beauftragung durch den Anschlussnehmer führt 
Plauen NETZ die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses 
durch. In diesem Fall schafft der Anschlussnehmer die baulichen 
Voraussetzungen für die sichere Errichtung und den sicheren 
Betrieb des Netzanschlusses. 

Pos: 5.4 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Hers tell ung und Änderung des  Netzanschl usses/Von <v>T -  Kurznam e</v> veranlasste . .. des Anschl ussnehm ers bes timmt. ( 2024-07-05 12:57:17) @ 16\mod_1699536804899_6.docx @ 190380 @  @ 1 
 

3.3. Von Plauen NETZ veranlasste Änderungen des Netzanschlusses 
werden unter Wahrung der berechtigten Interessen des 
Anschlussnehmers bestimmt. 

Pos: 6.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/A - D/Ber eitstellung des  Netzanschl usses @ 19\m od_1720177011652_6.docx @ 210820 @  @ 1 
 

4. Bereitstellung des Netzanschlusses 
Pos: 6.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Berei tstellung des N etzanschlusses /Netzanschl usskapazität  .. . @ 19\m od_1720176990317_6.docx  @ 210817 @  @ 1 
 

4.1. Netzanschlusskapazität 

Eine Überschreitung der vereinbarten und von Plauen NETZ 
bereitgestellten NAK ist nicht zulässig. 

Pos: 6.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Berei tstellung des N etzanschlusses /Ei nspeisekapazität  ...  @ 19\m od_1720176973077_6.docx  @ 210814 @  @ 1 
 

4.2. Einspeisekapazität 

Plauen NETZ teilt dem Anschlussnehmer die Einspeisekapazität 
am Netzanschluss mit. Die Einspeisekapazität ist die Summe der 
Scheinleistungen der angeschlossenen bzw. geplanten 
Erzeugungsanlagen. 

Pos: 7.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/E - H/Grundstücksbenutzung @ 19\mod_1720176934498_6.docx @ 210808 @  @ 1 
 

5. Grundstücksbenutzung 
Pos: 7.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Gr undstücksbenutzung/Gr undstücks- und/oder Gebäudeeigentümer ...  belas ten w ürde. @ 19\m od_1720176917779_6.docx  @ 210805 @  @ 1 
 

5.1. Grundstücks- und/oder Gebäudeeigentümer und/oder 
Anschlussnehmer haben zum Zwecke der örtlichen Versorgung 
das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung 
von elektrischer Energie über ihre im Versorgungsgebiet der 
Plauen NETZ liegenden Grundstücke, ferner das Anbringen von 
Leitungsträgern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft 
nur Grundstücke, die an das Netz angeschlossen sind, die von 
einem Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem 
an das Netz angeschlossenen Grundstück genutzt werden oder für 
die die Möglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich 
vorteilhaft ist. 

Diese Pflicht besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Grundstücks- und/oder Gebäudeeigentümer 
und/oder Anschlussnehmer mehr als notwendig oder in 
unzumutbarer Weise belasten würde. 

Pos: 7.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Gr undstücksbenutzung/Die Pflicht zur  Dul dung . .. benutzen darf.  @ 19\m od_1720176907754_6.docx  @ 210802 @  @ 1 
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5.2. Die Pflicht zur Duldung von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von 
elektrischer Energie nach Ziffer 5.1 besteht auch für die zum 
Netzanschluss eines Grundstückes erforderliche Aufstellung von 
Transformatoren- und Schaltanlagen, die Plauen NETZ auch für 
andere Zwecke benutzen darf. 

Pos: 7.4 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Gr undstücksbenutzung/<v>T - Kurzname</v> benachrichtigt . .. zu i nformieren. @ 19\m od_1720176820422_6.docx  @ 210799 @  @ 1 
 

5.3. Plauen NETZ benachrichtigt den Anschlussnehmer rechtzeitig 
über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des 
Grundstückes. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den 
Anschlussnutzer über die Inanspruchnahme des Grundstückes zu 
informieren. 

Pos: 7.5 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Gr undstücksbenutzung/D er Grundstücks- und/oder .. . des  Gr undstückes di enen. @ 19\m od_1720176811461_6.docx @ 210796 @  @ 1 
 

5.4. Der Grundstücks- und/oder Gebäudeeigentümer und/oder 
Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen 
verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung trägt Plauen NETZ; dies 
gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließlich dem Anschluss 
des Grundstückes dienen. 

Pos: 7.7 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Gr undstücksbenutzung/Wird das N etzanschl ussverhältnis ... zug emutet wer den kann. @ 19\m od_1720176788594_6.docx @ 210790 @  @ 1 
 

5.5. Wird das Netzanschlussverhältnis beendet oder die 
Anschlussnutzung eingestellt, so hat der Grundstücks- und/oder 
Gebäudeeigentümer und/oder Anschlussnehmer die auf seinen 
Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre 
unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht 
zugemutet werden kann. 

Pos: 7.8 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Gr undstücksbenutzung/Die Ziffern 5.1 bis 5.5 g elten nicht ...  bestimmt sind. @ 19\m od_1720176778921_6.docx  @ 210787 @  @ 1 
 

5.6. Die Ziffern 5.1 bis 5.5 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch 
Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind. 

Pos: 8.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/A - D/Betrieb des  Netzanschl usses @ 19\m od_1720176753920_6.docx @ 210781 @  @ 1 
 

6. Betrieb des Netzanschlusses 
Pos: 8.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Betri eb des N etzanschlusses /Netzanschlüsse wer den von . .. unverzüglich mitzuteil en. @ 19\m od_1720176743460_6.docx @ 210778 @  @ 1 
 

6.1. Netzanschlüsse werden von Plauen NETZ betrieben, erneuert, 
geändert, abgetrennt und beseitigt. Sie müssen jederzeit 
zugänglich und vor Beschädigung geschützt sein. Beschädigungen 
sind Plauen NETZ unverzüglich mitzuteilen. 

Pos: 8.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/Betri eb des N etzanschlusses /Der Anschlussnehm er darf  kei ne .. . vornehmen l assen. @ 19\m od_1720176727445_6.docx  @ 210775 @  @ 1 
 

6.2. Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den 
Netzanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

Pos: 9.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/E - H/Elek trische Anlage @ 19\m od_1720176703473_6.docx  @ 210769 @  @ 1 
 

7. Elektrische Anlage 
Pos: 9.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/El ektrische Anl age/Für die el ektrische Anlag e .. . ist  der M esss tellenbetrei ber zus tändig. @ 19\m od_1720176510786_6.docx  @ 210766 @  @ 1 
 

7.1. Für die elektrische Anlage hinter dem Netzanschluss ist der 
Anschlussnehmer verantwortlich. Die zutreffenden technischen 
Normen (z. B. DIN-, VDE- und EN-Normen) und BDEW/FNN-
Richtlinien (soweit diese im durch Plauen NETZ betriebenen Netz 
zur Anwendung kommen), die Technischen 
Anschlussbedingungen, die ergänzenden technischen 
Bestimmungen der Plauen NETZ sowie die Bestimmungen der 
jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschrift für „Elektrische 
Anlagen und Betriebsmittel“ sind einzuhalten. Für 
Messeinrichtungen ist der Messstellenbetreiber zuständig. 

Pos: 9.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/El ektrische Anl age/Um unzulässige Rückwirkungen . .. eines  Netzbetr eibers erfor derlich. @ 19\mod_1720176501574_6.docx @ 210763 @  @ 1 
 

7.2. Um unzulässige Rückwirkungen der elektrischen Anlage 
auszuschließen, darf die elektrische Anlage nur gemäß TMA, nach 
behördlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln 
der Technik errichtet, geändert und betrieben werden. Arbeiten 
dürfen durch Plauen NETZ oder ein fachkundiges 
Elektrobauunternehmen durchgeführt werden; für Arbeiten an 
elektrischen Anlagen im Niederspannungsnetz ist die Eintragung 
im Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers erforderlich. 

Pos: 9.4 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/El ektrische Anl age/Anl agenteile,  in denen nicht . .. von <v>T - Kurzname</v>. @ 19\m od_1720176489081_6.docx @ 210760 @  @ 1 
 

7.3. Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie fließt, 
dürfen von Plauen NETZ plombiert werden. Die dafür erforderliche 
Ausstattung der elektrischen Anlage veranlasst der 
Anschlussnehmer nach den Angaben von Plauen NETZ. 

Pos: 9.5 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Str om/TM A/El ektrische Anl age/<v>T -  Kurznam e</v> ist  im Bedarfsfall ...  tr ägt der Anschl ussnehm er. @ 19\m od_1720176453833_6.docx @ 210757 @  @ 1 
 

7.4. Plauen NETZ ist im Bedarfsfall berechtigt, innerhalb von 
elektrischen Anlagen eine Leistungsbegrenzung oder bei 
mehreren Zählpunkten eine gegenseitige Verriegelung zu 
verlangen. Hierfür entstehende Kosten trägt der 
Anschlussnehmer. 

Pos: 10.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/I - L/ Inbetriebsetzung @ 18\mod_1719995515690_6.docx @ 209826 @  @ 1 
 

8. Inbetriebsetzung 
Pos: 10.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Inbetriebsetzung/Jede Inbetri ebsetzung ei nes N etzanschl usses, .. . zu beantrag en. @ 19\m od_1720176416075_6.docx  @ 210748 @  @ 1 
 

8.1. Jede Inbetriebsetzung eines Netzanschlusses, einer 
Erzeugungsanlage und/oder einer elektrischen Anlage ist bei 
Plauen NETZ mit dem im Internet bereitgestellten Vordruck zu 
beantragen. 

Pos: 10.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Inbetriebsetzung/<v>T  - Kurznam e</v> schli eßt die .. . i n Betri eb gesetzt wer den. @ 19\m od_1720176427646_6.docx  @ 210751 @  @ 1 
 

8.2. Plauen NETZ schließt die elektrische Anlage an das Netz an und 
nimmt den Netzanschluss in Betrieb. Die elektrische Anlage bis zu 
der Trennvorrichtung oder bis zu den Haupt- oder 
Verteilungssicherungen darf nur durch Plauen NETZ oder mit ihrer 
Zustimmung durch das Installations- oder 
Elektrobauunternehmen in Betrieb genommen werden. Eine 
Erzeugungsanlage darf nur nach Erfüllung der technischen und 
behördlichen Vorgaben (insbesondere Ziffer 12.3) und mit 
Zustimmung von Plauen NETZ in Betrieb gesetzt werden. 

Pos: 11.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/U - W/Ü ber prüfung der elek trischen Anl age @ 19\mod_1720176328471_6.docx @ 210736 @  @ 1 
 

9. Überprüfung der elektrischen Anlage 
Pos: 11.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Ü berpr üfung der el ektrischen Anl age/<v>T - Kurznam e</v> kann .. . keine H aftung für die M ängelfrei hei t. @ 19\mod_1720176316311_6.docx @ 210733 @  @ 1 
 

9.1. Plauen NETZ kann die elektrische Anlage jederzeit überprüfen und 
wird den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel 
aufmerksam machen sowie deren Beseitigung verlangen. 
Plauen NETZ übernimmt keine Haftung für die Mängelfreiheit. 

Pos: 11.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Ü berpr üfung der el ektrischen Anl age/Werden M ängel  festgestell t, . .. unverzüglich zu unterbr echen. @ 19 \mod_1720176302947_6.docx @ 210730 @  @ 1 
 

9.2. Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden, so 
ist Plauen NETZ berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder 
diesen unverzüglich zu unterbrechen. 

Pos: 12.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/M - P/Netzführung/Schaltbetri eb @ 19\mod_1720014991184_6.docx @ 210342 @  @ 1 
 

10. Netzführung/Schaltbetrieb 
Pos: 12.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/N etzführ ung/Schaltbetrieb/<v>T -  Kurznam e</v> wird dem Anschl ussnehm er .. . mitteilen. @ 19\m od_1720176279792_6.docx  @ 210727 @  @ 1 
 

10.1. Plauen NETZ wird dem Anschlussnehmer vor Inbetriebsetzung die 
Bedingungen zur Netz- und Betriebsführung mitteilen. 

Pos: 12.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/N etzführ ung/Schaltbetrieb/Erfor derliche Unterl agen sind ...  ak tuell zu hal ten. @ 19\mod_1720176269179_6.docx @ 210724 @  @ 1 
 

10.2. Erforderliche Unterlagen sind vor Inbetriebsetzung des 
Netzanschlusses durch den Anschlussnehmer an Plauen NETZ zu 
übergeben und aktuell zu halten. 

Pos: 12.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/N etzführ ung/Schaltbetrieb/<v>T -  Kurznam e</v> l egt di e Schaltbefehlsbereichsgrenzen fes t. @ 19\mod_1720176256181_6.docx @ 210721 @  @ 1 
 

10.3. Plauen NETZ legt die Grenzen der Schaltverfügung fest.  
Pos: 12.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/N etzführ ung/Schaltbetrieb/D er Anschl ussnehmer l egt ... fest.  @ 19\mod_1720176244545_6.docx @ 210718 @  @ 1 
 

10.4. Der Anschlussnehmer legt in seiner Schaltverfügung den 
Normalschaltzustand in Abstimmung mit Plauen NETZ fest. 

Pos: 12.6 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/N etzführ ung/Schaltbetrieb/Im  Mittel- und H ochspannungsnetz si nd Schalthandlungen . .. anzuw enden. @ 19\m od_1720176096023_6.docx @ 210715 @  @ 1 
 

10.5. Im Mittel- und Hochspannungsnetz sind Schalthandlungen in der 
Schaltverfügung der Plauen NETZ nur auf Anweisung der 
netzführenden Stelle der Plauen NETZ durch schaltberechtigtes 
Personal zulässig. Für Schaltgespräche ist die von Plauen NETZ 
festgelegte Schaltsprache anzuwenden. 

Pos: 12.8 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/N etzführ ung/Schaltbetrieb/Zu planm äßigen Schalthandl ungen .. . oder zu verschieben. @ 19\m od_1720176072856_6.docx  @ 210709 @  @ 1 
 

10.6. Zu planmäßigen Schalthandlungen mit Auswirkungen auf Anlagen 
des Netzes und Anlagen des Anschlussnehmers stimmen sich 
Plauen NETZ und der Anschlussnehmer rechtzeitig ab. Bei 
außergewöhnlichen Situationen ist Plauen NETZ berechtigt, 
Schalthandlungen auch ohne Vorankündigung vorzunehmen, zu 
untersagen oder zu verschieben. 

Pos: 12.9 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/N etzführ ung/Schaltbetrieb/D er Anschl ussnehmer i nformiert ...  auf den N etzbetrieb haben können. @ 19 \mod_1720176062726_6.docx @ 210706 @  @ 1 
 

10.7. Der Anschlussnehmer informiert Plauen NETZ unverzüglich über 
Störungen und Ereignisse in seiner Anlage sowie damit 
verbundene Schalthandlungen in seiner Schaltverfügung, sofern 
diese Auswirkungen auf den Netzbetrieb haben können. 

Pos: 12.10 /M ITNETZ - VS-W-V-V/AGB/Strom/TM A/N etz führung/Schaltbetrieb/Der  Anschlussnehm er s tellt  ...  zu beseitigen. @ 19\mod_1720176045087_6.docx @ 210703 @  @ 1 
 

10.8. Der Anschlussnehmer stellt Plauen NETZ die für den sicheren 
Netzbetrieb notwendigen Prozessdaten und Fernsteuerzugriffe 
bei Bedarf ständig online zur Verfügung und betreibt die 
erforderlichen Einrichtungen. Störungen sind vom 
Anschlussnehmer schnellstmöglich zu beseitigen. 

Pos: 12.11 /M ITNETZ - VS-W-V-V/AGB/Strom/TM A/N etz führung/Schaltbetrieb/Bei betriebsnotw endigen Arbeiten .. . zu bedienen. @ 19\m od_1720176025489_6.docx @ 210700 @  @ 1 
 

10.9. Bei betriebsnotwendigen Arbeiten oder Störungen ist Plauen NETZ 
berechtigt, Trennstellen unabhängig von den jeweiligen 
Eigentumsverhältnissen zu bedienen. 

Pos: 13 /MITN ETZ - VS-W-V-V/AGB/Ü berschriften/Teil x . ../Teil 2 Anschl ussnutzung @ 18\m od_1719995486872_6.docx @ 209823 @  @ 1 
 

Teil 2 Anschlussnutzung 
Pos: 14.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/E -  H/Ei nspeisekapazität  @ 19\m od_1720173847261_6.docx  @ 210694 @  @ 1 
 

11. Einspeisekapazität 
Pos: 14.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Ei nspeisekapazität/Di e Einspeisekapazi tät der Erzeugungsanlag en .. . begrenzte Schei nleis tung @ 19\m od_1720173837522_6.docx @ 210691 @  @ 1 
 

11.1. Die Einspeisekapazität der Erzeugungsanlagen ist die 
Scheinleistung, welche nach bestimmungsgemäßem Betrieb unter 
Berücksichtigung leistungsbegrenzender Betriebsmittel über den 
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Netzanschluss maximal eingespeist werden kann oder die vom 
Anschlussnutzer Plauen NETZ zugesicherte begrenzte 
Scheinleistung. 

Pos: 14.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Ei nspeisekapazität/Sofer n die Reservier ungsvor aussetzungen . .. zur Ver fügung zu s tell en. @ 19\m od_1720173826738_6.docx @ 210688 @  @ 1 
 

11.2. Sofern die Reservierungsvoraussetzungen der Plauen NETZ erfüllt 
sind, wird dem Einspeiser die Einspeisekapazität für den Anschluss 
seiner Erzeugungsanlagen reserviert. Die 
Reservierungsvoraussetzungen und die Reservierungsdauer sind 
im Internet veröffentlicht und werden dem Einspeiser auf Wunsch 
schriftlich mitgeteilt. Die Reservierung kann zurückgezogen 
werden, soweit Plauen NETZ gesetzlich oder anderweitig 
zwingend verpflichtet wird, die reservierte Einspeisekapazität 
anderen Einspeisern zur Verfügung zu stellen. 

Pos: 14.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Ei nspeisekapazität/Tagesaussagen zur ggf. bes tehenden Anschlussm öglichkeit sind keine R eservier ung en. @ 19\m od_1720173817500_6.docx  @ 210685 @  @ 1 
 

11.3. Tagesaussagen zur ggf. bestehenden Anschlussmöglichkeit sind 
keine Reservierungen. 

Pos: 14.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Ei nspeisekapazität/N ach Inbetriebsetzung . .. vorhanden si nd. @ 19\m od_1720173799655_6.docx @ 210682 @  @ 1 
 

11.4. Nach Inbetriebsetzung der jeweiligen Erzeugungsanlage steht die 
Einspeisekapazität dem Einspeiser bis zur Außerbetriebnahme der 
Erzeugungsanlage zur Verfügung. Außer Betrieb genommen 
gelten Erzeugungsanlagen insbesondere, wenn innerhalb von 
sieben Monaten keine Einspeisung erfolgt, keine Genehmigung 
zum Betrieb vorliegt, die Genehmigung für mehr als drei Monate 
entzogen wurde oder die für den Betrieb der Anlage notwendigen 
Hauptkomponenten ganz oder teilweise für mehr als drei Monate 
am Standort nicht vorhanden sind. 

Pos: 15.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/M - P/Netz- und Systemsicher heit @ 19\m od_1720173778300_6.docx @ 210676 @  @ 1 
 

12. Netz- und Systemsicherheit 
Pos: 15.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/N etz- und Systemsicher ung/Allgemei nes .. . @ 19\m od_1720173767496_6.docx @ 210673 @  @ 1 
 

12.1. Allgemeines 

Zur Gewährleistung der Netz- und Systemsicherheit ist 
Plauen NETZ berechtigt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Bestimmungen (insbesondere §§ 1, 13, 13a, 14 EnWG) sowie den 
dazu ergangenen behördlichen Vorgaben der Bundesnetzagentur, 
je nach Erforderlichkeit die Einspeiseleistung zu regeln. 

Für Regelungen der Einspeiseleistung setzt Plauen NETZ in der 
Regel Maßnahmen des Redispatch 2.0 (Redispatch) ein. 

Pos: 15.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/N etz- und Systemsicher ung/Pflichten des N etzbetrei bers  .. . @ 19\m od_1720173755507_6.docx @ 210670 @  @ 1 
 

12.2. Pflichten des Netzbetreibers 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen nach Ziffer 12.1 werden die 
gesetzlichen und behördlich Bestimmungen unter Wahrung der 
technischen und wirtschaftlichen Bedingungen eingehalten. 

Plauen NETZ informiert den Einspeiser rechtzeitig über die 
Notwendigkeit von Regelungen der Einspeiseleistung. 

Im Falle des Redispatch erfolgt im vorrangig anzuwendenden 
Duldungsfall die Aufforderung zur Einspeiseleistungsregelung 
mittels Funksignal oder Fernwirktechnik. Die Auswahl der 
Signalübermittlung erfolgt durch Plauen NETZ gemäß den im 
Internet veröffentlichten Technischen Anschlussbedingungen der 
Plauen NETZ (TAB). Sofern die Voraussetzungen für den 
Duldungsfall nicht vorliegen, erfolgt die 
Einspeiseleistungsregelung im Aufforderungsfall. Die 
Kommunikation zur Aufforderung erfolgt hierbei über den Data 
Provider. 

Plauen NETZ wird Einspeiseleistungsregelungen nur vornehmen, 
wenn dies für einen sicheren Netz- und/oder Systembetrieb 
notwendig ist. 

Für den Fall, dass der Zugriff auf Erzeugungsanlagen, die in den 
Aufforderungsfall gewechselt sind, eingeschränkt und damit nicht 
rechtzeitig möglich ist, ist Plauen NETZ berechtigt und verpflichtet, 
hier kurzfristige Maßnahmen zur Anpassung der 
Wirkleistungserzeugung grundsätzlich wie im Duldungsfall 
umzusetzen, um die Gefährdung oder Störung der Sicherheit und 
Zuverlässigkeit des Netzbetriebs zu beseitigen. Der kurzfristige 
Abruf wie im Duldungsfall wird unmittelbar durch eine 
Aufforderung zur Übernahme der Anlagensteuerung im 
Aufforderungsfall begleitet. 

Pos: 15.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/N etz- und Systemsicher ung/Pflichten des Einspeisers  .. . @ 19\m od_1720173744493_6.docx  @ 210667 @  @ 1 
 

12.3. Pflichten des Einspeisers 

Soweit gesetzlich und behördlich nichts Anderes geregelt ist, 
haben alle Betreiber von technischen Anlagen, die Strom in das 
Netz der Plauen NETZ einspeisen können, den Aufforderungen der 
Plauen NETZ zu Einspeiseleistungsregelungen im Rahmen von 
Redispatch oder Maßnahmen nach § 13 Abs. 2 EnWG Folge zu 
leisten. Dies umfasst auch, dass der Einspeiser unverzüglich dem 
Netzbetreiber die notwendigen Informationen und Daten gemäß 
den behördlichen Vorgaben der Bundesnetzagentur 
bereitzustellen hat. Die Details zur Umsetzung veröffentlicht 
Plauen NETZ im Internet und diese sind einzuhalten. 

Erzeugungsanlagen können dem Duldungs- oder Aufforderungsfall 
(Abrufprozess) zugeordnet werden. Der Wechsel zwischen 
Duldungs- und Aufforderungsfall ist über den Data Provider zu 
übermitteln. Erzeugungsanlagen, die in den Aufforderungsfall 
gewechselt sind, haben kurzfristige Maßnahmen der Plauen NETZ 
zur Anpassung der Wirkleistungserzeugung wie im Duldungsfall 
hinzunehmen. Diese Maßnahmen haben zur Gewährleistung eines 
sicheren Netzbetriebs jederzeit Vorrang. 

Bis zur gesetzlichen Verpflichtung des Einbaus eines intelligenten 
Messsystems installiert und betreibt der Einspeiser einen 
geeigneten und parametrierten Funkrundsteuerempfänger 
gemäß der im Internet veröffentlichten „Gerätebeschreibung 
Funkrundsteuerempfänger“ oder ein Sollwertausgabegerät 
(Fernwirktechnik). 

Der Einspeiser wird durch technische Maßnahmen sicherstellen, 
dass 

• die Funktionalität der Einspeiseleistungsregelung bereits zur 
Inbetriebsetzung jeder Erzeugungsanlage gewährleistet ist, 

• der Funkrundsteuerempfänger bzw. das 
Sollwertausgabegerät jederzeit betriebsbereit ist und die 
von Plauen NETZ ausgesendeten Signale empfangen kann,  

• die zur sofortigen Umsetzung der 
Einspeiseleistungsregelung erforderliche Wirkungskette 
(Anlagensteuerung) jederzeit sichergestellt ist und das Signal 
zur Leistungsbeeinflussung unverzüglich umgesetzt wird und 

• die Einspeiseleistungsregelung technologisch so schnell wie 
möglich erfolgt. 

Vorstehendes gilt auch nach dem Wechsel vom Duldungsfall in 
den Aufforderungsfall. 

Mit dem Einbau des 
Funkrundsteuerempfängers/Sollwertausgabegerätes und der 
notwendigen Anlagensteuerung beauftragt der Einspeiser einen 
fachkundigen Elektroinstallateur/Elektrobauunternehmen. Der 
Einspeiser bestätigt Plauen NETZ die Funktionsfähigkeit der 
Einspeiseleistungsregelung. Darüber hinaus behält sich 
Plauen NETZ eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit vor. 

Pos: 16 /MITN ETZ - VS-W-V-V/AGB/Ü berschriften/Teil x . ../Teil 3 Gem einsam e Vorschriften für Netzanschl uss und Anschlussnutzung @ 18\mod_1719995407321_6.docx @ 209778 @  @ 1 
 

Teil 3 Gemeinsame Vorschriften für Netzanschluss und 
Anschlussnutzung 

Pos: 17.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/A -  D/Betri eb von elektrischen Anl agen und Ver brauchsger äten, Eigenerzeugung @ 19\m od_1720173713669_6.docx  @ 210661 @  @ 1 
 

13. Betrieb von elektrischen Anlagen und Verbrauchsgeräten, 
Eigenerzeugung 

Pos: 17.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Betrieb von elek trischen Anlag en und Verbr auchsg eräten, Eigenerzeugung/Anschlussnehm er/ - nutzer betrei ben ihre Anlag en so, dass . .. @ 19\mod_1720173701985_6.docx @ 210658 @  @ 1 
 

13.1. Anschlussnehmer/ -nutzer betreiben ihre Anlagen so, dass 

a) dadurch keine nachteiligen Rückwirkungen auf den 
ordnungsgemäßen Netzbetrieb der Plauen NETZ und die 
Nutzung des Netzes durch Dritte eintreten können und die 
den Anlagen zugeteilten maximal zulässigen Störeinträge 
nicht überschritten werden. 

b) für die Entnahme oder Einspeisung elektrischer Energie ein 
Leistungsfaktor gemäß den im Internet veröffentlichten 
Technischen Anschlussbedingungen der Plauen NETZ (TAB) 
eingehalten wird. Abweichend davon kann Plauen NETZ für 
den konkreten Netzverknüpfungspunkt eine andere 
Blindleistungsfahrweise bestimmen. 
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Für Anlagen nach § 18 Absatz 2 Satz 3 EnWG gilt § 16 Absatz 
2 NAV2. 

c) der Betrieb von Datenübertragungssystemen nicht 
beeinträchtigt wird. 

Pos: 17.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Betrieb von elek trischen Anlag en und Verbr auchsg eräten, Eigenerzeugung/Di e Errichtung, Erw eiterung, Änder ung und Dem ontag e . .. Vor drucke zu verw enden. @ 19\m od_1720173614879_6.docx @ 210652 @  @ 1 
 

13.2. Die Errichtung, Erweiterung, Änderung und Demontage von 
Anlagen sind vom Anschlussnehmer/ -nutzer rechtzeitig vorher 
mit Plauen NETZ abzustimmen, soweit sich dadurch die 
vorgehaltene Scheinleistung (Netzanschluss- bzw. 
Einspeisekapazität) verändert oder Netzrückwirkungen zu 
erwarten sind. Für die Mitteilung an Plauen NETZ sind die im 
Internet bereitgestellten Vordrucke zu verwenden. 

Pos: 17.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Betrieb von elek trischen Anlag en und Verbr auchsg eräten, Eigenerzeugung/Soweit  gesetzliche, technische oder . .. r echtzeitig informier en. @ 19\m od_1720173603310_6.docx @ 210649 @  @ 1 
 

13.3. Soweit gesetzliche, technische oder wirtschaftliche Bedingungen 
eine technische Veränderung (z. B. Änderung der Netzspannung, 
Erhöhung der Kurzschlussfestigkeit) erforderlich machen, ist 
Plauen NETZ zu deren Durchführung berechtigt. Über die 
geplanten Maßnahmen wird Plauen NETZ den Anschlussnehmer/ 
-nutzer rechtzeitig informieren. 

Pos: 18.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/Q - T/Technische Anschlussbedingungen @ 19\mod_1720173581224_6.docx @ 210643 @  @ 1 
 

14. Technische Anschlussbedingungen 
Pos: 18.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Technische Anschlussbedi ngungen/Zum sicher en und störungsfr eien Anschl uss ...  festgel egt. @ 19\mod_1720173558343_6.docx @ 210640 @  @ 1 
 

Zum sicheren und störungsfreien Anschluss und Betrieb von 
elektrischen Anlagen am Netz halten Anschlussnehmer/ -nutzer 
die von Plauen NETZ im Internet veröffentlichten Technischen 
Anschlussbedingungen (TAB) und Richtlinien ein. 
Der Anschluss und Betrieb von Erzeugungsanlagen erfolgen 
insbesondere auf der Grundlage der Richtlinien für den Anschluss 
und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen des BDEW/FNN. 
Abweichungen und Ergänzungen von diesen BDEW/FNN-
Richtlinien werden nach Abstimmung mit dem Anschlussnehmer 
durch Plauen NETZ festgelegt. 

Pos: 19.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/X -  Z/Zutrittsr echt @ 19\mod_1720173533104_6.docx @ 210634 @  @ 1 
 

15. Zutrittsrecht 
Pos: 19.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Zutrittsrecht/Der  Anschlussnehm er/ - nutzer .. . erfor derlich ist . @ 19\m od_1720173515294_6.docx @ 210631 @  @ 1 
 

Der Anschlussnehmer/ -nutzer hat Plauen NETZ jederzeit den 
Zutritt zum Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, 
soweit dies zur Erfüllung der Pflichten aus dem Netzanschluss- 
und/oder Anschlussnutzungsverhältnis erforderlich ist. 

Pos: 20.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/M - P/Messstellenbetri eb und Messung @ 19\m od_1720173490251_6.docx @ 210625 @  @ 1 
 

16. Messstellenbetrieb und Messung 
Pos: 20.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/M essstell enbetrieb und M essung/Die erforderlichen Pl ätze für ... j ew eils gültigen M etering-Code. @ 19\m od_1720173471326_6.docx @ 210622 @  @ 1 
 

16.1. Die erforderlichen Plätze für die Messeinrichtung je Zählpunkt 
errichtet der Anschlussnehmer nach den technischen 
Anforderungen der Plauen NETZ und dem jeweils gültigen 
MeteringCode. 

Pos: 20.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/M essstell enbetrieb und M essung/Die Fes tlegung der ...  zu erw arten is t. @ 19\mod_1720173431322_6.docx @ 210619 @  @ 1 
 

16.2. Die Festlegung der einzusetzenden Messeinrichtung erfolgt nach 
den Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen 
durch Plauen NETZ. Trifft diese Festlegung infolge technischer 
Veränderungen oder Veränderungen im Abnahmeverhalten des 
Anschlussnehmers/-nutzers nicht mehr zu, kann Plauen NETZ den 
Anschlussnehmer/ -nutzer auffordern, den Umbau der 
Messeinrichtung zu veranlassen. Verlangt der Anschlussnehmer/ -
nutzer eine Verlegung der Messeinrichtung, bedarf dies der 
Zustimmung von Plauen NETZ. Die Zustimmung wird erteilt, wenn 
keine Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung zu erwarten 
ist. 

Pos: 20.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/M essstell enbetrieb und M essung/Der Anschlussnehm er/ - nutzer hat ...  Messstellenbetr eiber übermittelt. @ 19\mod_1720172773322_6.docx @ 210613 @  @ 1 
 

16.3. Der Anschlussnehmer/ -nutzer hat mit der Anmeldung der 
Herstellung und/oder Änderung des Netzanschlusses, der 
Plauen NETZ ein Messkonzept vorzulegen, dass die technischen 
Vorgaben gemäß Ziffer 14 einschließlich der in den 
Umsetzungshilfen zu den gültigen VDE-Anwendungsregeln der 
Plauen NETZ dargestellten Schaltbilder berücksichtigt. Ebenso ist 
jede Änderung eines vorhandenen Messkonzeptes durch den 
Anschlussnehmer/ -nutzer bei Plauen NETZ mindestens 4 Wochen 
vor der Umsetzung einzureichen. Auf Basis des im 

 
2 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 
Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) vom 
01.11.2006 

Netzanschlussverhältnis vereinbarten Messkonzeptes wird das 
Abrechnungskonzept festgelegt, welches Plauen NETZ dem 
Anschlussnutzer mitteilt. Des Weiteren wird das 
Abrechnungskonzept nach den geltenden Marktprozessen dem 
zuständigen Lieferanten und Messstellenbetreiber übermittelt. 

Pos: 20.8 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/M essstell enbetrieb und M essung/Erfolgt der M esss tell enbetrieb durch ...  am Zähler platz ber eitzustellen. @ 19 \mod_1720172681175_6.docx @ 210604 @  @ 1 
 

16.4. Erfolgt der Messstellenbetrieb durch Plauen NETZ, so wird für eine 
registrierende Leistungsmessung standardmäßig die 
Zählerfernauslesung als Funkanwendung (GPRS) angeboten. Für 
den Fall, dass sich dies technisch nicht realisieren lässt (z. B. 
fehlende Funkabdeckung) oder der Anschlussnehmer/ -nutzer 
dies nicht wünscht, stellt der Anschlussnehmer/ -nutzer in 
Abstimmung mit Plauen NETZ auf seine Kosten in unmittelbarer 
Nähe zur Abrechnungszählung dauerhaft einen durchwahlfähigen 
und betriebsbereiten Telekommunikations-Endgeräte-Anschluss 
für die Fernauslesung der Zählwerte bereit und trägt für dessen 
ständige Funktionsfähigkeit Sorge. Zudem haben Einspeiser zur 
Möglichkeit des Abrufens der Ist-Einspeisung die Zählimpulse am 
Zählerplatz bereitzustellen. 

Pos: 20.10 /M ITNETZ - VS-W-V-V/AGB/Strom/TM A/M essstellenbetrieb und M essung/Sow eit  der M essstellenbetrieb durch . .. zum M esss tell enbetrieb (AB-MSB). @ 19\mod_1720172653477_6.docx @ 210598 @  @ 1 
 

16.5. Soweit der Messstellenbetrieb durch Plauen NETZ als 
grundzuständiger Messstellenbetreiber erfolgt, gelten für die 
Durchführung des Messstellenbetriebes von modernen 
Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen die 
Allgemeinen Bedingungen des grundzuständigen 
Messstellenbetreibers Verteilnetz Plauen GmbH (Plauen NETZ) 
zum Messstellenbetrieb (AB-MSB). 

Pos: 20.11 /M ITNETZ - VS-W-V-V/AGB/Strom/TM A/M essstellenbetrieb und M essung/D er Anschl ussnehmer / -nutzer tr ägt . .. unverzüglich mi t. @ 19\mod_1720172606101_6.docx @ 210595 @  @ 1 
 

16.6. Der Anschlussnehmer/ -nutzer trägt dafür Sorge, dass die 
Messeinrichtung zugänglich ist. Er teilt Fehler, Verlust, 
Beschädigungen und Störungen von Mess- und 
Steuereinrichtungen Plauen NETZ und dem Messstellenbetreiber 
unverzüglich mit. 

Pos: 21.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/U - W/U nterbr echung des N etzanschlusses  und/oder der Anschl ussnutzung @ 19\mod_1720172542570_6.docx @ 210586 @  @ 1 
 

17. Unterbrechung des Netzanschlusses und/oder der 
Anschlussnutzung 

Pos: 21.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/U nterbr echung des  Netzanschl usses und/oder der  Anschlussnutzung/Die Anschl ussnutzung kann ei ngeschränk t . .. erfor derlich ist . @ 19\m od_1720172531714_6.docx @ 210583 @  @ 1 
 

17.1. Die Anschlussnutzung kann eingeschränkt oder unterbrochen 
werden, soweit dies zur Durchführung betriebsnotwendiger 
Arbeiten, bei Betriebsstörungen (technische Störungen im Netz), 
zur Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs oder zur 
Gewährleistung der Netz- bzw. Systemsicherheit erforderlich ist. 

Pos: 21.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/U nterbr echung des  Netzanschl usses und/oder der  Anschlussnutzung/<v>T - Kurznam e</v> wir d die Anschlussnutzer . .. U nterbr echungen verzög ert w ürde. @ 19\mod_1720172518885_6.docx @ 210580 @  @ 1 
 

17.2. Plauen NETZ wird die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten 
Unterbrechung der Anschlussnutzung rechtzeitig unterrichten, 
soweit dies gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben ist. Die 
Pflicht zur Benachrichtigung entfällt insbesondere, wenn die 
Unterrichtung 
a) nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und 

Plauen NETZ dies nicht zu vertreten hat oder 
b) die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen 

verzögern würde. 
Pos: 21.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/U nterbr echung des  Netzanschl usses und/oder der  Anschlussnutzung/<v>T - Kurznam e</v> is t ber echtigt, den ...  ausgeschl ossen si nd. @ 19\m od_1720172504971_6.docx  @ 210577 @  @ 1 
 

17.3. Plauen NETZ ist berechtigt, den Netzanschluss und die 
Anschlussnutzung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, 
wenn der Anschlussnehmer/ -nutzer diesen TMA zuwiderhandelt 
und die Unterbrechung erforderlich ist, um 
a) eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen 

oder Sachen von erheblichem Wert abzuwenden, 
b) die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder 

vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder 
c) zu gewährleisten, dass Störungen anderer 

Anschlussnehmer/ -nutzer oder störende Rückwirkungen auf 
Einrichtungen von Plauen NETZ oder Dritten ausgeschlossen 
sind. 

Pos: 21.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/U nterbr echung des  Netzanschl usses und/oder der  Anschlussnutzung/<v>T - Kurznam e</v> wir d . .. im Inter net öffentlich bekanntg eben. @ 19\m od_1720172456239_6.docx @ 210574 @  @ 1 
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17.4. Plauen NETZ wird dem Anschlussnehmer/ -nutzer auf Nachfrage 
mitteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorgenommen 
worden ist. Unterbrechungen zur Gewährleistung der Netz- 
und/oder Systemsicherheit wird Plauen NETZ nach Abschluss der 
Maßnahme im Internet öffentlich bekannt geben. 

Pos: 21.6 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/U nterbr echung des  Netzanschl usses und/oder der  Anschlussnutzung/Bei ander en Zuwiderhandlungen, .. . im Vor aus  anzukündigen. @ 19\mod_1720172436463_6.docx @ 210571 @  @ 1 
 

17.5. Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung 
einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist Plauen NETZ 
berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung vier 
Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn 
die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen oder der Anschlussnehmer/ -nutzer 
darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen nachkommt. In den Fällen des Satzes 1 ist der 
Beginn der Unterbrechung dem Anschlussnutzer drei Werktage im 
Voraus anzukündigen. 

Pos: 21.7 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/U nterbr echung des  Netzanschl usses und/oder der  Anschlussnutzung/<v>T - Kurznam e</v> is t ber echtigt, ...  Anlag en betroffen sind. @ 19\m od_1720172424756_6.docx  @ 210568 @  @ 1 
 

17.6. Plauen NETZ ist berechtigt, auf Anweisung des Stromlieferanten 
des Anschlussnutzers die Anschlussnutzung zu unterbrechen. Dies 
gilt auch dann, wenn durch die Unterbrechung der 
Anschlussnutzung mittelbar angeschlossene Anlagen betroffen 
sind. 

Pos: 21.9 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/U nterbr echung des  Netzanschl usses und/oder der  Anschlussnutzung/<v>T - Kurznam e</v> wir d j ede U nterbr echung ...  entfall en sind. @ 19\mod_1720172301452_6.docx  @ 210562 @  @ 1 
 

17.7. Plauen NETZ wird jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit 
unverzüglich beheben, sobald die Gründe für die Unterbrechung 
oder Unregelmäßigkeit entfallen sind. 

Pos: 22.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/Q - T/Schl ussbes timmungen @ 18\m od_1719562285042_6.docx @ 209417 @  @ 1 
 

18. Schlussbestimmungen 
Pos: 22.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Schlussbestimm ung en/<v>T - Kurznam e</v>  ist ber echtigt, ...  Anschlussnutzungsver hältnisses. @ 19\m od_1720172258248_6.docx  @ 210559 @  @ 1 
 

18.1. Plauen NETZ ist berechtigt, diese TMA unter Beachtung der hierfür 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen oder einschlägigen 
Verordnungen zu ändern. Änderungen werden nach Bekanntgabe 
im Internet zum von Plauen NETZ angegebenen Zeitpunkt wirksam 
und damit Bestandteil des jeweils geltenden Netzanschluss- und 
Anschlussnutzungsverhältnisses. 

Pos: 22.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Schlussbestimm ung en/Sofern di e TM A Verweise ...  auf Wunsch zugesandt. @ 19\m od_1720172244238_6.docx @ 210556 @  @ 1 
 

18.2. Sofern die TMA Verweise auf im Internet veröffentlichte 
Regelungen, Dokumente, Vordrucke oder dergleichen enthalten, 
sind diese unter www.plauen-netz.de eingestellt und werden auf 
Wunsch zugesandt. 

Pos: 22.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Schlussbestimm ung en/<v>T - Kurznam e</v>is t ber echtigt, sich ... Dritter zu bedienen. @ 19\mod_1720172205993_6.docx  @ 210553 @  @ 1 
 

18.3. Plauen NETZ ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
aus dem Netzanschluss- und/oder Anschlussnutzungsverhältnis 
Dritter zu bedienen. 

Pos: 22.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Strom /TMA/Schlussbestimm ung en/Sollten ei nzel ne Bestimm ung en .. . im Falle ei ner R egel ungsl ücke. @ 19 \mod_1720172190096_6.docx @ 210550 @  @ 1 
 

18.4. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Der Anschlussnehmer/ -
nutzer sowie Plauen NETZ verpflichten sich, die unwirksame oder 
undurchführbare Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen 
Erfolg ihr nach Möglichkeit gleichkommende, wirksame und 
durchführbare Bestimmung zu ersetzen. Gleiches gilt im Falle 
einer Regelungslücke. 

=== Ende der Liste für Textm arke Inhalt ===  

 
 


